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Abgeordnete müssen Nebeneinkünfte offenlegen
Bundestagsabgeordnete müssen künftig ihre Nebeneinkünfte offen legen. Das
Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch die Klagen von neun Parlamentariern gegen die 2005
geschaffenen Transparenzregeln abgewiesen. Das freie Mandat der Abgeordneten sei nicht
verletzt, entschied das Karlsruher Gericht.

Das Urteil fiel denkbar knapp aus: Vier der acht Richter des Zweiten Senats wollten die - bis zu
einer Karlsruher Entscheidung vorerst ausgesetzten - Vorschriften kippen. Bei Stimmengleichheit
gelten Klagen laut Gesetz als abgewiesen.

Zu den Beschwerdeführern zählen der jetzt vor allem als Industrieberater und Rechtsanwalt tätige
ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie zwei weitere CDU-Abgeordnete, drei der FDP,
zwei der CSU und einer der SPD. Sie sehen in der Offenlegungspflicht einen unzulässigen Eingriff
in die Berufsfreiheit und die Unabhängigkeit des Abgeordnetenmandats. Beklagter in dem Verfahren
ist Bundestagspräsident Norbert Lammert, obwohl er selbst als CDU-Abgeordneter dem noch von
Rot-Grün eingebrachten Gesetz gar nicht zugestimmt hatte.
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